Dr. Jonas Auda
Tannhäuserstraße 11–1
72768 Reutlingen
jonas.auda@gmail.com


Hausverwaltung Lorger
Melanie Lorger
Girardetstr. 6
45131 Essen


Reutlingen, 29.03.2026

LETZTE AUSSERGERICHTLICHE MAHNUNG VOR EINLEITUNG DES GERICHTLICHEN MAHNVERFAHRENS
Kautionsrückforderung – 2.700,00 € – Aktenzeichen wird bei Gericht vergeben
Letzte Frist: 17.04.2026 – danach KEINE weitere Warnung

Sehr geehrte Frau Lorger,

trotz wiederholter Aufforderungen per Einschreiben und E-Mail verweigern Sie seit Monaten die Rückgabe meiner Mietkaution in Höhe von 2.700,00 €. Ich stelle hiermit unmissverständlich klar: Dies ist die letzte außergerichtliche Kontaktaufnahme. Nach fruchtlosem Ablauf der unten genannten Frist werde ich ohne jede weitere Ankündigung sämtliche mir zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen einleiten.
Die Kautionssumme von 2.700,00 € wurde nachweislich und ausschließlich von mir eingezahlt. Die ehemalige Mitmieterin Sara Pospischil hat der Auflösung des Kautionssparbuchs längst schriftlich zugestimmt. Damit besteht keinerlei rechtliche Grundlage für die weitere Zurückhaltung meines Geldes. Sie halten widerrechtlich fremdes Vermögen zurück.
Zu Ihrem Einwand vermeintlich offener Nebenkostenforderungen: Dieser Einwand ist rechtlich haltlos. Gemäß § 556 Abs. 3 BGB verfällt jeder Nachforderungsanspruch, wenn die Nebenkostenabrechnung nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums in ordnungsgemäßer, nachvollziehbarer Form zugestellt wird. Ihre per E-Mail versandten „Abrechnungen“ waren fehlerhaft, unvollständig und entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen – sie sind somit formell unwirksam. Zudem haben wir wiederholt versucht, telefonisch Rückfragen zu klären – ohne dass Sie jemals reagiert hätten. Jedes Gericht wird Ihre Nebenkostenforderungen als verfallen bewerten. Dies ist keine Verhandlungsposition – es ist die Rechtslage.
Sollte die Auflösungsvereinbarung nicht bis zum 17.04.2026 bei mir eingegangen sein, werde ich folgende Maßnahmen unmittelbar und ohne weitere Vorwarnung einleiten:
1. Gerichtliches Mahnverfahren über www.mahngerichte.de – Beantragung eines Mahnbescheids über 2.700,00 € zzgl. Verzugszinsen (§ 288 BGB) und sämtlicher Mahnkosten. Bei Nichtreaktion Ihrerseits ergeht automatisch ein Vollstreckungsbescheid.
2. Beauftragung eines Inkassounternehmens zur Beitreibung der Forderung. Die zusätzlich anfallenden Inkassogebühren (erfahrungsgemäß 300–500 €) werden Ihnen vollständig auferlegt.
3. Anwaltliche Vertretung und Klage vor dem zuständigen Amtsgericht. Sämtliche Anwalts- und Gerichtskosten gehen bei meinem Obsiegen zu Ihren Lasten. Bei einem Streitwert von 2.700 € müssen Sie mit Gesamtkosten von 1.500–2.000 € zusätzlich zur Kautionsrückzahlung rechnen.
4. Anzeige bei der zuständigen Aufsichtsbehörde wegen des Verdachts der Unterschlagung (§ 246 StGB). Das Zurückhalten fremder Gelder ohne Rechtsgrundlage erfüllt den Tatbestand der Unterschlagung und ist strafrechtlich relevant.
Zur Verdeutlichung: Wenn Sie jetzt die Auflösungsvereinbarung unterschreiben, kostet es Sie nichts. Wenn Sie weiterhin schweigen, werden Sie die 2.700 € trotzdem zahlen müssen – zuzüglich Verzugszinsen, Gerichtskosten, Inkassogebühren und gegebenenfalls Anwaltskosten. Die Gesamtbelastung für Sie wird sich dann auf schätzungsweise 4.500–5.500 € belaufen. Diese Kosten sind vollständig vermeidbar.
Senden Sie die unterzeichnete Auflösungsvereinbarung bis spätestens 17.04.2026 an meine oben genannte Adresse. Nach Ablauf dieser Frist betrachte ich jede weitere Kommunikation als zwecklos und werde ausschließlich auf dem Rechtsweg vorgehen.
Ich rate Ihnen dringend, dieses Schreiben ernst zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Jonas Auda
